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Wahlvorschlag 
 
 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und  
der Fraktion der FDP 
 
 
Wahl des Vorsitzes und des stellvertretenden Vorsitzes des Kontrollgremiums gemäß  
§ 23 des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen 
 
 
1. Der Landtag Nordrhein-Westfalen wählt zur Vorsitzenden des Kontrollgremiums: 
 
     Angela Erwin (CDU) 
 
2. Der Landtag Nordrhein-Westfalen wählt zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kon-

trollgremiums: 
  
     Sven Wolf (SPD) 
 
 
Grundlage: 
 
Gemäß § 24 Absatz 2 des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen 
wählt der Landtag aus seiner Mitte der gewählten Mitglieder mit Stimmenmehrheit die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden und ihre oder seine Stellvertretung.  
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